
In konsequenter Fortführung der soeben vertretenen Auf-
fassung kann freilich auch im Rahmen von § 950 II BGB
nicht von einer Dispositionsbefugnis der Parteien ausgegan-
gen werden, der Untergang des Anwartschaftsrechts an den
Brillenbügeln kann insofern individualvertraglich nicht ver-
hindert werden. Vor dem Hintergrund der Umdeutung der
Verarbeitungsklausel als antizipierte Sicherungsübereignung
nach §§ 929 S. 1, 930 BGB vermag ein solches Ergebnis aus
der Sicht des A nicht zu überzeugen. Obgleich er die Forde-
rung des Vorbehaltsverkäufers nach und nach befriedigt, er-
wirbt dieser keine gesicherte Rechtsposition an den Brillen
bis er den Kaufpreis vollständig beglichen hat.
Zumal die Verarbeitung und die Umdeutung der Klausel A

nicht schlechter stellen soll, als er ohne dieselbe stünde, ist

keine unbedingte, sondern eine auflösend bedingte Siche-
rungsübereignung45 der Brillen nach §§ 929 S. 1, 930, 158 II
BGB von A an B anzunehmen. Da auch im Rahmen einer
auflösend bedingten Sicherungsübereignung der Sicherungs-
nehmer den Vollrechtserwerb nicht mehr einseitig verhindern
kann, erwirbt der Sicherungsgeber ein Anwartschaftsrecht an
dem Sicherungsgut. Mit der vollständigen Kaufpreiszahlung
fällt das Eigentum an den Brillen an A zurück, der bis zum
Bedingungseintritt Anwartschaftsrechtsinhaber ist, das mit
jeder Zahlung seitens des A werthaltiger wird.

Der Beitrag wird in der JA 9/2016 fortgesetzt.

45 Zu denkbaren Ausgestaltungsformen des Sicherungsvertrages und der dinglichen
Einigung s. sogleich Frage 18.
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„Stellvertretung,Unmöglichkeit undSurrogat –doppelt gemoppelt hält besser!“

Grundlagen des Allgemeinen Teils des BGB; klausurtypische Probleme des Allgemeinen Schuld-
rechts mit Schwerpunkt Unmöglichkeit
Anfänger
Zwei Stunden
Gesetzestext BGB

& SACHVERHALT
Korbinian Klette (K) wird durch eine Zeitungsanzeige des Valentin Veilchen (V) auf einen
Oldtimer Mercedes Benz 190 SL Cabrio (Wert 50.000 EUR) in einer einzigartigen Ausfüh-
rung aufmerksam. Ein Preis wird im Inserat nicht genannt. Korbinian meldet sich telefonisch
bei Valentin und teilt diesem mit, er sei an dessen Oldtimer interessiert, habe aber keine Zeit,
sich den Wagen vor Ort selbst anzusehen. Stattdessen, so Korbinian weiter, werde seine
fachkundige 17-jährige Tochter Theodora (T) vorbeikommen und die Vertragsverhandlungen
für ihn führen.
Am nächsten Tag begutachtet Theodora für ihren Vater den Oldtimer und nennt einen

Preis von 45.000 EUR. Valentin ist zufrieden und willigt in das Geschäft ein. Sowohl
Bezahlung als auch Übergabe und Übereignung des Oldtimers sollen aber erst erfolgen, wenn
Korbinian Zeit hat, den Wagen abzuholen.
Kurze Zeit später kommt, von dem gleichen Inserat angelockt, Dorothea Distel (D) zu

Valentin. Sie sieht den Oldtimer auf dem Hof stehen und bietet dem Valentin, trotz des an
der Windschutzscheibe angebrachten „Verkauft“-Schildes, 55.000 EUR. Valentin lässt sich
hinreißen und ist mit dem Verkauf einverstanden.
Dorothea bezahlt umgehend und nimmt den Oldtimer sofort mit. Sie sucht schon seit

geraumer Zeit nach genau einem solchen Wagen und will diesen auf keinen Fall wieder
hergeben. Als Dorothea erfreut über ihren Kauf schwungvoll aus der Hofeinfahrt auf die
Hauptstraße biegt, übersieht sie den herannahenden Mähdrescher des Nachbarn. Bei dem
Unfall wird der Wagen vollständig zerstört.
Als Korbinian den Wagen bei Valentin abholen möchte, erfährt er von dem Verkauf und

der Übereignung des Oldtimers an Dorothea sowie von dem Totalschaden. Korbinian meint,
„Vertrag sei Vertrag“. Wenn er schon nicht mehr den Oldtimer bekomme, wolle er zumin-
dest den Erlös haben, den Valentin von Dorothea dafür erhalten habe.
Darüber hinaus habe Korbinian im Vertrauen auf den Erhalt des Oldtimers bereits für

3.000 EUR ein neues, den Maßen des Oldtimers entsprechendes Verdeck anfertigen lassen,
das nun nicht mehr verwendet werden könne.

* Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie Deutsche und Europäische Rechts-
geschichte von Prof. Dr. Ulrike Müßig an der Universität Passau. Die Klausur wurde im Sommersemester 2015 als zweistündige
Übungsklausur für den Grundkurs Privatrecht an der Universität Passau konzipiert. In der Klausur wurde von den 255
Teilnehmern ein Schnitt von 5,37 Punkten erzielt. Die Durchfallquote betrug 30,98%.
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Bearbeitervermerk: In einem umfassenden Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen
eingeht, sind die untenstehenden Fragen in vorgegebener Reihenfolge zu beantworten. § 826 BGB ist
nicht zu prüfen.

A. Welche Ansprüche hat Korbinian gegen Valentin?
B. Hat Valentin gegen Korbinian Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 45.000 EUR?

& LÖSUNG

Gutachterliche Vorüberlegungen: Die Klausur befasst sich mit der Stellvertretung und der nachträg-
lichen Unmöglichkeit sowie den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Klausurtaktisch sollte vor der
Bearbeitung die Fallfrage studiert werden, um eine Vorselektion des Sachverhaltes vorzunehmen.
Hierbei fällt die offene Formulierung der ersten Fallfrage im Vergleich zur zweiten auf, die nur einen
konkreten Anspruch in den Blick nimmt. Es ist daher davon auszugehen, dass der erste Teil einen
höheren Schwierigkeitsgrad aufweist und daher mehr Punkte einbringt. Dafür spricht als Indiz auch die
Reihenfolge der Fragen.
Die ersten beiden Absätze befassen sich ausführlich mit dem Zustandekommen des Vertrages. Im
Hinblick auf das Zeitungsinserat als klassischen Fall der invitatio ad offerendum sollte sauber bestimmt
werden, in welchem Verhalten der Beteiligten eine Willenserklärung zu sehen ist. Der Vertragsschluss
sollte im Übrigen knapp abgehandelt werden, da insbesondere auch bei der Prüfung der Stellvertretung
nur die Außenvollmacht erkannt werden musste.
Es muss gesehen werden, dass hier zwei Anknüpfungspunkte für die Unmöglichkeit in Betracht kom-
men, nämlich der doppelte Verkauf und der Unfall mit dem Mähdrescher. Hierbei ist auf die Gleich-
wertigkeit der objektiven und subjektiven Unmöglichkeit zu achten, sodass es auf die Zerstörung durch
den Unfall nicht mehr ankommt.
Sobald feststeht, dass die Leistung unmöglich ist, muss über Folgeansprüche nachgedacht werden. Der
Sachverhalt ist an dieser Stelle eindeutig. Der Käufer möchte den vom Verkäufer erzielten Erlös und seine
Ausgaben ersetzt bekommen, insofern drängen sich Ansprüche aus § 285 BGB und § 284 BGB auf. Dies
sollte jedoch nicht dazu führen, dass sich der Bearbeiter alleine hierauf beschränkt. Die Fallfrage umfasst
auch Primäransprüche sowie andere Ansprüche wegen Unmöglichkeit, wie etwa den Schadensersatz
gemäß§§ 280 I, III, 283BGB.GuteKandidaten erkennenhierbei das Problemder Rentabilitätsvermutung.

A. ANSPRÜCHE DES KORBINIAN (K) GEGEN VALENTIN (V)

I. Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Oldtimers gem. § 433 I 1 BGB
K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Oldtimers nach § 433
I 1 BGB haben.

1. Anspruch entstanden
Zwischen K und V müsste ein Kaufvertrag nach § 433 BGB über den Oldtimer geschlossen
worden sein. Dies setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Antrag und Annahme
(§§ 145 ff. BGB), voraus.

a) Antrag des V mittels Zeitungsinserat
Ein Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrags über den Oldtimer könnte in dem Zeitungs-
inserat des V zu sehen sein. Würde das Zeitungsinserat jedoch einen bindenden Antrag
darstellen, könnte jeder Kaufinteressent diesen Antrag annehmen und dadurch den Vertrags-
schluss herbeiführen. V könnte, weil es sich bei dem Oldtimer um ein Unikat handelt, nur
einen der Kaufverträge erfüllen und würde sich den anderen Käufern gegenüber schadens-
ersatzpflichtig machen. Bei derart hochpreisigen Geschäften kann überdies davon ausgegan-
gen werden, dass sich der Verkäufer auch der Bonität eines potentiellen Käufers vergewissern
möchte (vgl. Leipold, BGB AT, 8. Aufl. 2015, § 14 Rn. 5 ff.; Brox/Walker, BGB AT, 39. Aufl.
2015, Rn. 165 a; MüKoBGB/Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2015 f.,
BGB § 145 Rn. 11 ff. mwN). Gegen einen bindenden Antrag spricht auch, dass das Zeitungs-
inserat keinen Kaufpreis enthalten hat und damit ein wesentliches Element der essentialia
negotii noch nicht bekannt war. Nach alledem sollte für einen objektiven Empfänger
(MüKoBGB/Busche aaO BGB § 145 Rn. 10) mit dem Zeitungsinserat also noch kein binden-
der Antrag gemacht werden. Vielmehr handelt es sich dabei lediglich um eine invitatio ad
offerendum ohne Rechtsbindungswillen.

b) Antrag des K mittels Anruf bei V
Mangels feststehenden Kaufpreises waren zum Zeitpunkt des Anrufs des K bei V noch nicht
alle essentialia negotii hinreichend bestimmt. K hat nur sein Kaufinteresse bekundet und aus
objektiver Sicht noch keinen Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrags abgegeben.
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